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Verordnungsfähigkeit von sonstigen 
Produkten zur Wundbehandlung: Ersatzkassen 
übernehmen Kosten wie bisher 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ersatzkassen übernehmen im gleichen Umfang wie bisher die Kosten von sonstigen Produkten zur 
Wundbehandlung. Das hat der Verband der Ersatzkassen (vdek) heute mitgeteilt und folgt damit als erster 
Kassenverband einer Bitte des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) vom 28. November 2025  
(vgl. KV-InfoAktuell 276/2025). 

Versicherte der Ersatzkassen können somit weiterhin im Sachleistungsprinzip mit den entsprechenden 
Produkten versorgt werden; Kostenübernahmeerklärungen sind nicht erforderlich. 

Wir bitte Sie, diese Information an Ihre Mitglieder weiterzugeben. Das Schreiben des vdek haben wir 
beigefügt. 

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung informieren. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern 
an die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Arzneimittel (Tel. 030 4005-1442 oder -1404, E-Mail: 
arzneimittel@kbv.de) oder an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ludwig Hofmann 
Dezernent 

Anlage 
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Verbandmittel

Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 

Dezernat Ärztlich und Veranlasste Leistung 

Dr. Ludwig Hofmann 

Tel.: 030 4005-1401, Fax: 030 4005-271401 

lhofmann@kbv.de 
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